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Am Sonntag finden bei uns 3 bzw. in den Ortschaften sogar 4 Wahlen statt.
Dies ist die Wahl zum Europäischen Parlament, die Wahl des Kreistags, die Wahl des Gemeinderats der Gemein-
de Igersheim sowie die Wahlen der Ortschaftsräte in Bernsfelden, Harthausen, Neuses und Simmringen.

Damit werden die politischen Weichen für die nächsten 5 Jahre auf europäischer und kommunaler Ebene ge-
stellt. Machen Sie daher von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und üben Sie durch Ihre Stimmabgabe eines unserer 
wichtigsten demokratischen Grundrechte aus.

Gerade auf örtlicher Ebene bei der Wahl des Gemeinderates oder des Ortschaftsrates hat der Wähler bei diesen 
Persönlichkeitswahlen noch einen echten Einfluss durch die Wahl seiner Vertreter in den kommunalen Gre-
mien. Wirken Sie daher durch die Teilnahme an der Wahl aktiv an unseren kommunalen Weichenstellungen mit.

   SUPERWAHLTAG 
am Sonntag, dem 09. Juni 2024

WÄHLEN GEHENWÄHLEN GEHEN
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Amtliche Bekanntmachungen

Kommunalwahlen und 
Europawahl am 
09. Juni 2024

Briefwahl:
Um sicherzustellen, dass uns alle Wahlbriefe am Wahltag vorliegen, 
bitten wir die Briefwähler um rechtzeitige Rücksendung.
Wir empfehlen, die Wahlbriefe in den Briefkasten des Rathauses ein-
zuwerfen, oder aber persönlich im Rathaus abzugeben. Dies ist auch 
noch am Wahlsonntag bis 18.00 Uhr möglich.
Ausstellung von Wahlscheinen in Sonderfällen:
Wir weisen darauf hin, dass einem Wahlberechtigten, der glaubhaft ver-
sichert, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist (§ 11 
Abs. 13 Kommunalwahlordnung bzw. § 27 Abs. 10 Europawahlordnung), 
bis Samstag, 08.06.2024 um 12:00 Uhr ein neuer Wahlschein aus-
gestellt werden kann. Diese Personen können deshalb am Samstag, 
08.06.2024 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr bei Frau Hügel te-
lefonisch unter Nummer 07931/497-16 einen Termin für die Ausstel-
lung eines Wahlscheines vereinbaren.
Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder einer Absonderungs-
anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 10 Abs. 2 KomWO 
bzw. § 26 Abs. 4 EuWO) oder in den Fällen des § 9 Abs. 2 KomWO 
bzw. § 24 Abs. 2 EuWO (Wahlberechtigte, die aus bestimmten, von 
ihnen nicht zu vertretenden Gründen nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragen wurden) ist die Ausstellung eines Wahlscheines bis zum 
Wahltag um 15:00 Uhr möglich.
Hierauf wurde bereits in der Bekanntmachung über das Recht auf Ein-
sicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
hingewiesen, die im Gemeindeboten Nr. 16 vom 26.04.2024 veröffent-
licht worden ist.
Wahlberechtigte, die am Wahltag noch einen Wahlschein aus diesen 
Gründen beantragen wollen, können sich bis 15:00 Uhr im Foyer des 
Rathauses Igersheim, Möhlerplatz 9, 97999 Igersheim melden.

Rathaus am 
Montag, 10.06.2024 
ganztägig geschlossen
Am Montag, dem 10.06.2024, bleibt das Rat-
haus wegen der umfangreichen Nacharbeiten

 anlässlich der Europawahl und der Kommunal-
wahlen (Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Kreistagswahl) den 
ganzen Tag für den Verwaltungsbetrieb geschlossen.
Die Mitarbeiter sind an diesem Tag auch telefonisch nicht erreich-
bar. In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an die 
Zentrale unter Tel.Nr. 07931/497- 0.
Auch am Dienstag, dem 11.06.2024 ist der Verwaltungsbetrieb 
voraussichtlich nur eingeschränkt möglich.
Wir bitten um Beachtung und um Ihr Verständnis.

Öffentliche Sitzung 
des Gemeindewahlaus-
schusses

Am Dienstag, 11.06.2024, um 18:30 Uhr, findet im Rathaus Igers-
heim, Sitzungssaal im 1. OG, Möhlerplatz 9, 97999 Igersheim, 
eine öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Tagesordnung:
1. Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Gemeinde-  
 ratswahl,
2. Feststellung der amtlichen Endergebnisse bei der Ortschafts - 
 ratswahl der Ortschaften Bernsfelden, Harthausen, Neuses   
 und Simmringen;
3. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl des Kreistags in  
 der Gemeinde Igersheim.
gez. Hörner,
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses

Berichterstattung zur Europawahl am
09.06.2024 von Infratest dimap für die
ARD im Wahlbezirk II Igersheim-West
Wählerinnen und Wähler des Wahlbezirks 2 (Igersheim-West) wer-
den befragt.
Die Berichterstattung der ARD zur Europawahl am 09.06.2024 baut 
wesentlich auf der Prognose, den Hochrechnungen und einer differen-
zierten Analyse auf, die von den Wahlforschern von Infratest dimap 
erstellt werden. Infratest dimap mit Sitz in Berlin ist die für die Wahlfor-
schung zuständige gemeinsame Tochtergesellschaft von Verian und 
von dimap. 
Am Wahlsonntag werden die Fernseh- und Hörfunkstudios aktuell mit 
Informationen versorgt. Eine wesentliche Grundlage dafür bildet die re-
präsentative Nachwahlerhebung (Exit Poll) am Wahltag. Dazu wurde 
eine repräsentative Stichprobe mit insgesamt 380 Wahllokalen in Ba-
den-Württemberg ausgewählt, in denen am Wahltag Korresponden-
ten eingesetzt werden. Die Auswahl der Wahllokale basiert auf einem 
komplexen Verfahren, dessen Ziel es ist, sowohl das alte als auch das 
aktuelle Wahlergebnis exakt widerzuspiegeln. 
Der Wahlbezirk 2 (Igersheim-West), d.h. das Wahllokal in der Jo-
hann-Adam-Möhler-Schule, ist eines dieser 308 ausgewählten 
Wahllokale.
Im Rahmen der Nachwahlerhebung werden Korrespondenten vor Ort 
sein, welche die Wählerinnen und Wähler nach Verlassen des Wahl-
raumes ansprechen und sie bitten, einen kurzen Fragebogen auszu-
füllen. Der ausgefüllte Fragebogen wird dann in einen Pappkarton ein-
geworfen. Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. 
Alle Wähler werden auf dem Fragebogen nach ihrer Wahlentscheidung 
sowie nach Alter, Geschlecht und Schulabschluss gefragt. Ein Teil der 
Wähler bekommt einen etwas längeren Fragebogen mit zusätzlichen 
Fragen zu soziodemographischen Merkmalen und wahlentscheiden-
den Aspekten. Stündlich werden die Ergebnisse telefonisch an die Da-
tenzentrale gemeldet. Auf dieser Basis entsteht die Prognose, die um
18 Uhr in der ARD präsentiert wird. Darüber hinaus sind die Daten der 
Nachwahlerhebung Basis für eine Reihe weiterer Analysen des Wahler-
gebnisses (wie z.B. Wahlverhalten in Altersgruppen und Wählerwan-
derung). 
Es wäre toll, wenn sich jeder Wähler kurz die Zeit nehmen würde, 
um an dieser Umfrage teilzunehmen! 
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Öffentliche 
Bekanntmachung
Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB)

zum Bebauungsplan Sondergebiet „Solarpark Neuses Nassauer 
Höhe“
Der Gemeinderat Igersheim hat in seiner öffentlichen Sitzung am 16.05.
2024 den Vorentwurf des aus zwei Teilflächen bestehenden Bebau- 
ungsplans „Solarpark Neuses Nassauer Höhe“ und den dazugehöri-
gen örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, eine frühzei- 
tige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzu-
führen. 
Das Plangebiet mit den beiden Teilflächen liegt nordöstlich, bzw. nord-
nordöstlich von Neuses und umfasst mit der 9,17 ha großen Teilfläche 
1 den größten Teil des Flurstücks 168 und einen Abschnitt von Flurstück 
655 (befestigter Wirtschaftsweg). Teilfläche 2 umfasst mit 6,64 ha das 
Flurstück 216 und den östlich angrenzenden Abschnitt des Flurstücks 
169 (befestigter Wirtschaftsweg). Der gesamte Geltungsbereich um-
fasst 15,81 ha. 
Der Bebauungsplan soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
den Bau einer besonderen Solaranlage gemäß § 48 Abs. 1 Nummer 5 a) 
EEG in Form einer Agri-Solaranlage mit gleichzeitiger ackerbaulicher 
Nutzung auf derselben Fläche schaffen. 
Auszug Lageplan:   

  

Für den Planbereich ist das Plankonzept der Klärle - Gesellschaft für 
Landmanagement und Umwelt mbH vom 16.05.2024 maßgebend. 

Auszug Bebauungsplan:
Teilfläche 1                Teilfläche 2

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung:
Zur Darstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wird der 
Vorentwurf des Bebauungsplans mit den dazugehörigen örtlichen Bau-
vorschriften und der Begründung, einschließlich des Umweltberich-

tes sowie des Kurzberichtes zur faunistischen Untersuchung, vom 
17.06.2024 bis einschließlich 17.07.2024 zur digitalen Einsicht auf der 
Webseite der Gemeinde Igersheim unter www.igersheim.de/bauleit-
plaene bereitgestellt. 
Zudem liegen die betreffenden Unterlagen innerhalb der vorgenannten 
Auslegungsfrist bei der Gemeindeverwaltung Igersheim, Möhlerplatz 9, 
97999 Igersheim, im Foyer im Erdgeschoss während der üblichen Dienst-
stunden aus. Während dieser Zeit besteht Gelegenheit zu Äußerun-
gen und zur Erörterung der Planung.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Vorentwurf 
bei der Gemeindeverwaltung Igersheim, Möhlerplatz 9, 97999 Igers-
heim oder beim Planungsbüro Klärle - Gesellschaft für Landmanage-
ment und Umwelt mbH, Bachgasse 8, 97990 Weikersheim, (Tel: 0 79 34 /
99 288 - 0) schriftlich, vorzugsweise per E-Mail an info@klaerle.de, 
oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Bauleitpläne und die örtlichen Bauvorschrif-
ten unberücksichtigt bleiben.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem 
LDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben ab-
geben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“, das 
ebenfalls öffentlich ausliegt und im Internet unter www.igersheim.de/
bauleitplaene eingestellt ist.
gez.
Frank Menikheim
Bürgermeister, Gemeinde Igersheim

Abfuhr der Biotonne
Ab Mai, wöchentliche Abholung der Biotonnen.
Die nächsten Abfuhrtermine der Biotonne in Igersheim 
und den Ortsteilen.

Igersheim:
Mittwoch, 12. Juni 2024 
Ortsteile:
Donnerstag, 13. Juni 2024
(Bernsfelden, Bowiesen, Harthausen, Holzbronn, Neu-
bronn, Neuses, Reckerstal, Reisfeld, Hagenhof)
Bitte ab 6:00 Uhr bereitstellen.

 Abfuhr der Restmülltonne
 Der nächste Abfuhrtermin der grauen Restmülltonne
 in IGERSHEIM und den ORTSTEILEN ist am 

 Donnerstag, 13. Juni 2024
 Bitte ab 6:00 Uhr bereitstellen.

Sprechstunden 
der Kreisbaumeisterin
Die nächsten Sprechstunden der Kreisbaumeister-
in finden am Donnerstag, 13.06.2024 von 8:00 Uhr
bis 12:00 Uhr im Zimmer Nr. 16 im Rathaus Igers-
heim statt. 

Zur Vermeidung von Terminüberschneidungen und dadurch entste- 
henden Wartezeiten, bitten wir, Ihr Kommen zum Sprechtag bei Frau 
Beller-Jabs telefonisch (Tel. Nr. 07931 / 497- 0) anzumelden und ei-
nen Termin zu vereinbaren.

Man braucht zwei Jahre um sprechen zu lernen und fünfzig,
um schweigen zu lernen.

Ernest Hemingway




